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 Veröffentlicht am 04.01.2018

Rechtssatznummer

3

Entscheidungsdatum

04.01.2018

Norm

GewO 1994 §80 Abs1

GewO 1994 §83 Abs3

Rechtssatz

Bei der Beurteilung, ob jemand Inhaber einer Betriebsanlage ist, kommt es darauf an, ob jemandem Ein uss auf das

faktische Geschehen der Betriebsanlage zukommt.

Schlagworte

Gewerberecht; Betriebsanlage; Auflassung;
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